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I n f o r m a t i o n e n  d e r  K a n z l e i  L u t z  R e c h t s a n w ä l t e 

Zur Haftung des Verwaltungsrates 
für Verrechnungssteuern
Wie andernorts in Steuersachen ist der Arm des Gesetzes auch 
bei der Haftung des Verwaltungsrates für Verrechnungssteuern 
lang, namentlich im Falle einer sog. faktischen Liquidation. Um 
unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, ist der Anwen
dungsbereich der einschlägigen Normen vor Augen zu halten.

Nach Art. 15 Abs. 1 lit. a VStG haften für 
die Steuer einer aufgelösten juristischen 
Person die mit der Liquidation betrauten 
Personen bis zum Betrag des Liquidations- 
ergebnisses solidarisch mit dem Steuer-
pflichtigen.

Formelle und faktische Liquidation
Der Begriff der Liquidation erfasst dabei 
nicht nur die Liquidation im Sinne des 
Verfahrens, wie es in Art. 739 ff. OR für 
die Zeit nach dem Eintritt eines Auflö-
sungsgrundes gemäss Art. 736 OR vor-
gesehen ist (statutarischer Auflösungs-
grund, Generalversammlungsbeschluss, 
Konkurseröffnung, Urteil, etc.). Vielmehr 
ist auch die faktische Liquidation betrof-
fen, d.h. der Prozess, bei welchem die Ak-
tiven einer Gesellschaft verwertet wer-
den und der Veräusserungserlös nicht 
reinvestiert, sondern – direkt oder indi-
rekt – an die Anteilsinhaber verteilt wird. 
Dabei müssen nicht sämtliche Aktiven 
verwertet werden, es ist ausreichend, 
wenn Kernbereiche der Unternehmung 
abgestossen werden, ohne die eine Fort-
führung der Geschäftstätigkeit erschwert 
oder nicht mehr sinnvoll erscheint.

Nicht notwendig ist nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung irgendein 
Auflösungsbeschluss oder der Wille der 
Organe zur zivilrechtlichen Liquidation 
der Gesellschaft. Als Beginn einer fak-
tischen Liquidation wird einfach der 
Zeitpunkt betrachtet, in dem in Würdi-
gung der gesamten Umstände eine Ver-
mögensdisposition nicht mehr als ge-
schäftliche Transaktion, sondern als 
Aushöhlung der Gesellschaft bezeichnet 
werden muss.

Mitwirkung an der Liquidation?
Umstritten war in der Vergangenheit 
das Mass, in welchem ein Verwaltungs-
rat an den Liquidationshandlungen tat-
sächlich mitwirken muss, um als Liqui-
dator i.S. von Art. 15 VStG zu gelten. Die 
Eidgenössische Steuerrekurskommission 
hat nun unlängst die Haftung eines Ver-
waltungsrates für die von der Steuer-
pflichtigen geschuldeten Verrechnungs-
steuern bejaht, obwohl er selber gar keine 
Liquidationshandlungen vorgenommen 
hatte, sondern ein für die Gesellschaft 
einzelzeichnungsberechtigter Dritter. 
Nach Ansicht der Rekurskommission 
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rechtfertige sich die Haftung des Ver-
waltungsrates, da er die Gesellschaft 
durch Einräumung von Vollmachten so 
organisiert habe, dass sie faktisch liqui-
diert wurde, ohne dass er dafür sorgen 
konnte, dass die dafür geschuldeten 
Steuern entrichtet werden.

Massgebender Zeitraum
Dem nicht genug. So haften i.S. eines 
catch-all nach Art. 15 Abs. 2 VStG Liqui-
datoren für Steuer-, Zins- und Kosten-
forderungen, die während ihrer Ge-
schäftsführung entstehen, geltend ge-
macht oder fällig werden. Im Schrifttum 
wird dies dahingehend ausgelegt, dass 
ein neu eintretender Verwaltungsrat 
auch für Steuerforderungen haftbar ge-
macht werden kann, die noch vor sei-
nem Amtsantritt entstanden sind, die 
jedoch erst während der Zeit seines 
Mandatsverhältnisses geltend gemacht 
werden. Umgekehrt soll der Fall möglich 
sein, dass ein Verwaltungsrat noch wäh-
rend seiner Amtszeit dem Verkauf eines 
Aktivums zustimmt, welcher nach seinem 
Ausscheiden von den Behörden als Be-
ginn einer Phase faktischer Liquidation 
betrachtet wird, so dass der längst aus-
geschiedene Verwaltungsrat zur Haf-
tung herangezogen wird.

Umfang der Mithaftung
Die Beschränkung der Mithaftung auf 
den Betrag des Liquidationsergebnisses 
erweist sich für einen ins Recht ge-
fassten Verwaltungsrat als wenig haf-
tungslimitierend. Zum einen haften  
Liquidatoren nicht etwa nur für die auf 
dem Liquidationsergebnis geschuldete 
Verrechnungssteuer solidarisch, wie dies 
der Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 lit. a VStG 
glauben machen könnte, sondern für 

sämtliche von der Gesellschaft geschul-
deten Verrechnungssteuer-, Zins- und 
Kostenforderungen. Zum anderen kann 
bei der faktischen Liquidation das Liqui-
dationsergebnis ungeahnte Ausmasse 
annehmen, wird doch zu dessen Bestim-
mung auf das Gesamtvermögen der Ge-
sellschaft zu Beginn des Liquidations-
prozesses abgestellt.

Exkulpationsmöglichkeit
Nicht weit her ist es schliesslich mit der 
in Art. 15 Abs. 2 VStG vorgesehenen Ex-
kulpationsmöglichkeit, wonach die Haf-
tung der Liquidatoren entfällt, soweit 
sie nachweisen, dass sie alles ihnen Zu-
mutbare zur Feststellung und Erfüllung 
der Steuerforderung getan haben. Die 
Bestimmung stellt gegenüber Art. 55 
Abs. 1 OR (Geschäftsherrenhaftung) stren- 
gere Anforderungen an den Exkulpa-
tionsbeweis. «Alles Zumutbare» reicht 
nach der Rechtsprechung über das hin-
aus, was die nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt verlangt. Eine Haftungsbe-
freiung könne nur eintreten, falls der Li-
quidator seine Aufgabe «nach bestem 
Wissen und Gewissen erfüllt und für die 
Sicherstellung und Bezahlung der Steu-
erforderung alles getan hat, was ver-
nünftigerweise verlangt werden kann». 
Dabei seien an den Entlastungsbeweis 
höhere Anforderungen zu stellen, wenn 
der Liquidator besondere berufliche 
Qualifikationen wie z.B. Rechtsanwalt, 
Notar, Ökonom, Bücherexperte o.ä. be-
sitzt und das Geschäftsleben kennt.  

Böckli spricht in diesem Zusammen-
hang  von einer öffentlichrechtlichen Ga- 
rantenhaftung, wo der Grundsatz res 
ipsa loquitur in der Praxis unerbittlich 
durchgesetzt werde. Der Sachverhalt 
selbst sei Beweis genug dafür, dass der 
Verwaltungsrat offenbar nicht alles Zu-
mutbare zur Feststellung und Erfüllung 

der Steuerforderung getan hat. Neuer-
dings scheint sich das Bundesgericht 
auf die aufgrund der bisherigen Recht-
sprechung in der Lehre getroffene Fest-
stellung, wonach es sich bei der Liquida-
torenhaftung im Ergebnis um eine reine 
Erfolgshaftung, unabhängig von Schuld, 
Kausalität und Adäquanz, handle, zu be-
rufen, um die Weiterführung dieser 
Rechtsprechung auch mit dem Vorhan-
densein einer entsprechenden Lehrmei-
nung zu rechtfertigen (Urteil vom 3. Juni 
2008 [A-1506/2006]). Eine erstaunliche 
Argumentation.

Fazit
Verwaltungsbehörden und Gerichte le-
gen Art. 15 VStG extensiv aus und eine 
Trendwende ist trotz breiter Kritik in der 
Lehre nicht in Sicht. Gerade auch Kom-
petenzdelegationen sind im Hinblick 
auf die strenge Haftung des Verwal-
tungsrates für Verrechnungssteuer-
schulden der Gesellschaft auf tatsäch-
liche Kontrollmöglichkeiten hin zu über-
prüfen. Können Handlungen in einer 
Gesellschaft als Beginn einer faktischen 
Liquidation interpretiert werden, hat 
der Verwaltungsrat erhöhte Vorsicht 
walten zu lassen. Möglicherweise ist es 
dann angezeigt, von der Unternehmung 
eine Hinterlegung der aufgelaufenen 
Verrechnungssteuer zu verlangen oder 
gar aktiv die Steuerverwaltung zu einer 
Sicherstellungsverfügung zu veranlas-
sen. 

Fortsetzung 
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Nebenkosten als zweite Miete?
In Deutschland werden die Nebenkosten als zweite Miete be
zeichnet, weil sie einen wesentlichen Teil des Mietzinses aus
machen. Angesichts der rasant gestiegenen Heizölpreise dürfte 
dies in der Schweiz auch bald der Fall sein. Worauf ist bei den 
Nebenkosten zu achten? 

Abrechnung der Nebenkosten: 
pauschal oder akonto
Der Vermieter hat die Wahl, die Neben-
kosten pauschal oder über Akontozahlun- 
gen abzurechnen (Art. 4 VMWG). Wird 
die Pauschale gewählt, so sind damit al-
le Kosten abgegolten, und zwar unab-
hängig einer allfälligen Teuerung der 
Energiepreise. 

Bei den Akontozahlungen vereinba-
ren die Parteien, dass der Mieter perio-
disch einen bestimmten Betrag im Vo-
raus an die vertraglich ausgeschiedenen 
Nebenkosten bezahlt. Der Vermieter hat 
einmal jährlich eine Abrechnung auf 
der Basis der tatsächlichen Kosten und 
des tatsächlichen Verbrauchs (Art. 257b 
Abs. 1 OR) zu erstellen. 

Festsetzung der Beitragshöhe 
von pauschal und akonto erhobenen 
Nebenkosten
Die pauschal erhobenen Nebenkosten 
müssen gemäss Art. 4 Abs. 2 VMWG dem 
Durchschnitt des Verbrauchs der letzten 
drei Jahre entsprechen.

Demgegenüber ist gesetzlich nicht 
geregelt, in welcher Höhe die Akontobei-
träge festzusetzen sind. Aus dem Grund-
satz des Verhaltens nach Treu und Glau-
ben im Geschäftsverkehr ergibt sich, 
dass der Vermieter bei der Festsetzung 
von Akontobeiträgen diese aufgrund 
der effektiv zu erwartenden Kosten fest-
zusetzen hat. Handelt es sich nicht um 

einen Neubau, so sind für den Vermieter 
aufgrund der früheren Liegenschaften-
abrechnungen die Kosten ungefähr vor-
hersehbar. Bei Erstvermietungen muss 
für die Festsetzung der Akontobeiträge 
auf Erfahrungswerte abgestellt werden.

Unerfreuliche Post für die Mieter
Bei den meisten Mietverhältnissen wer-
den die Heiz- bzw. Nebenkosten jeweils 
per Ende Juni abgerechnet. Die Mehr-
heit der Mieter wird deshalb in den 
nächsten Wochen unerfreuliche Post er-
halten. Die Mieter müssen bei der aktu-
ellen Abrechnung mit 20 bis 40 % hö-
heren Heizkosten rechnen. In der mass-
geblichen Abrechnungsperiode liegen 
die Heizölpreise durchschnittlich 20 % 
höher als in derjenigen des Vorjahres. 
Überdies war der Winter im Vergleich 
zum vorangegangenen bedeutend käl-
ter. Selbst wenn nicht mit Heizöl geheizt 
wird, wird es teurer werden, da die Preise 
anderer Energieträger wie Gas oder 
Fernwärme teilweise an den Ölpreis ge-
koppelt sind. Hinzu kommt, dass auch 
andere Positionen der Nebenkostenab-
rechnung wie Hauswart, öffentliche Aus- 
gaben für Wasserzins, Kehrichtabfuhr 
etc. von der allgemeinen Teuerung be-
troffen sind.

Massive Nachforderungen
Angesichts der aktuellen Energiepreise 
werden die Akontozahlungen bei der 
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Mehrheit der Mietverhältnisse zu tief 
angesetzt sein, und es wird zu massiven 
Nachforderungen kommen. Bis vor we-
nigen Jahren stellten sich verschiedene 
Gerichte in der Schweiz auf den Stand-
punkt, Akontozahlungen für die Neben-
kosten stellten eine Art Kostenvoran-
schlag wie im Werkvertragsrecht dar. 
Die tatsächlichen Nebenkosten dürften 
diese um höchstens 15 bis 20 % über-
schreiten. In seinem Entscheid 132 III 24 
hat das Bundesgericht diese Praxis um-
gestossen. In diesem kontrovers disku-
tierten Urteil hält das Bundesgericht 
fest, der Mieter könnte nicht darauf ver-
trauen, dass die Akontozahlungen die 
tatsächlichen Nebenkosten ungefähr 
deckten. Dies bedeutet, dass auch sehr 
hohe Nachforderungen zulässig sind, 
soweit sie belegt werden können. 

Überprüfung der Nebenkostenabrech-
nung: besondere Vereinbarung gemäss 
Art. 257a Abs. 2 OR
Erfahrungsgemäss betragen die Neben-
kosten zwischen 15 und 25 % der Mietko-
sten, wobei der prozentuale Anteil steigt, 
je tiefer der Nettomietzins ist. Erschei-
nen die Nebenkosten unverhältnismäs-
sig hoch, sollten die Mieter Einsicht in 
die Belege fordern. Dieses Einsichtsrecht 
steht dem Mieter gesetzlich zu (Art. 257b 
Abs. 2 OR). 

von Irène Biber
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Sachverhalt
Dem Entscheid liegt folgender Sachver-
halt aus dem nationalen Pferdesport 
zugrunde: Die Kläger, der Eigentümer 
und der Trainer eines Rennpferdes, sind 
Mitglieder der «Fédération Suisse de ga-
lop/Galopp Suisse» (FSG), die ihrerseits 
Mitglied des Dachverbandes, der «Fédé-
ration suisse de courses de chevaux/
Schwei zerischer Pferderennsport-Ver-

Fortsetzung 

Gemäss Art. 257a Abs. 2 OR muss der 
Mieter die Nebenkosten nur bezahlen, 
wenn er dies mit dem Vermieter «be-
sonders vereinbart» hat. Wurden die 
einzelnen Nebenkostenpositionen nicht 
explizit vereinbart, sind die betreffenden 
Leistungen bereits durch den Netto-
mietzins abgegolten, und der Mieter 
muss nicht noch zusätzlich dafür auf-
kommen. Unzulässig ist beispielsweise 
eine Vereinbarung, nach welcher der 

Persönlichkeitsschutz und Vereinsmitgliedschaft
Das Bundesgericht hat in BGE 134 III 193 ff. einen wegweisenden Entscheid gefällt zum  
Spannungsfeld zulässige vereinsrechtliche Sanktionen – Persönlichkeitsschutz der Mitglieder. 
Angesichts der Bedeutung vereinsrechtlicher Sanktionen im Rahmen der Selbstregulierung  
vieler Branchen, kommt dem Entscheid grundsätzliche Bedeutung zu. Gleichzeitig ist der Ent
scheid auch von Bedeutung für die Behandlung von Dopingvergehen durch Sportverbände.

band» (FSC), ist. Beklagte war die FSC, 
die, wie auch die FSG, als Verein im Sinne 
von Art. 60 ZGB organisiert ist. 

Das Pferd dieses Vereinsmitgliedes 
(Old Cat) wurde im Jahre 2002 Sieger 
des 22. Swiss Derby in Frauenfeld. Bei der 
im Anschluss an das Rennen durchge-
führten Dopingkontrolle wurde im Urin 
des Pferdes eine gemäss Statuten und 
Reglement von FSC bzw. FSG verbotene 
Substanz gefunden und das Pferd  den 
Statuten entsprechend disqualifiziert. 
Der Sieg wurde ihm aberkannt und der 
Eigentümer wurde verpflichtet, das 
Preisgeld zurückzuerstatten. Zusätzlich 
wurde der Trainer des Pferdes mit einer 
Vereinsstrafe (Busse) belegt. Diesen Ent-
scheid, der zuerst von einem Komitee 
des Vereins gefällt und vereinsintern 
durch das Sportgericht (Schiedsgericht) 
bestätigt wurde, fochten die Betroffenen 

bei den staatlichen Gerichten gestützt 
auf Art. 75 und Art. 28 ZGB an. Das Bun-
desgericht hat die vom Sportgericht des 
Vereins ausgesprochenen vereinsrecht-
lichen Sanktionen geschützt und die Be-
rufung abgewiesen. 

Begründung
Gemäss Art. 75 ZGB kann ein Vereinsmit-
glied einen Vereinsbeschluss, der gegen 
Statuten oder Gesetz verstösst, sofern es 
ihm nicht zugestimmt hat, beim staatli-
chen Gericht anfechten. Da das Vereins-
recht weitgehend dispositiver Natur ist, 
hat jeder Verein eine grosse Freiheit in 
der Ausgestaltung der Beziehung zu sei-
nen Mitgliedern. In diese ist gemäss 
Bundesgericht unter Art. 75 ZGB nur mit 
grösster Zurückhaltung einzugreifen. Es 
prüfte deshalb nur, ob der Entscheid des 
Sportgerichts widerrechtlich ist, weil er 

von Sabine Kilgus

Mieter «sämtliche Nebenkosten» zu tra-
gen hat. Gemäss Rechtsprechung des Bun- 
desgerichts genügt auch eine Aufzäh-
lung von Nebenkosten in den Allgemei-
nen Vertragsbedingungen nicht. Das gilt 
selbst dann, wenn der Mieter im Vertrag 
ausdrücklich bestätigt, diese Vertragszu-
sätze zu kennen und zu akzeptieren.

Erhöhung der Akontobeiträgen
Angesichts der erheblich gestiegenen 
Heizölpreise drängt sich in den meisten 
Mietverhältnissen wohl eine Erhöhung 

der Akontobeiträge auf. Eine solche Er-
höhung kommt formell einer Vertrags-
änderung gleich, die den Mietern auf 
dem amtlichen Formular auf den nächst-
möglichen Kündigungstermin zehn Tage 
vor Beginn der Kündigungsfrist mitge-
teilt werden muss (Art. 269d Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 3 OR).  Eine andere 
Möglichkeit besteht darin, dass der Mie-
ter freiwillig höhere Akontobeiträge lei-
stet, um allzu hohe Nachforderungen 
auf einen Schlag zu vermeiden. 
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übermässig in die Persönlichkeitsrechte 
eines Mitglieds verstösst (Art. 28 ZGB). 

Im Unterschied zur Vorinstanz prüf-
te das Bundesgericht weder, ob das Ur-
teil des Schiedsgerichts formell richtig 
gefasst wurde noch ob die Statutenbe-
stimmungen, auf die es sich stützte, als 
willkürlich bezeichnet werden müssen.

Das Bundesgericht hiess im vorlie-
genden Fall die vom Verein gegen seine 
Mitglieder ausgesprochenen Sankti-
onen gut. Unbestritten war, dass im 
Urin des Pferdes Spuren einer Substanz 
gefunden wurden, die gemäss Statuten 
und Reglement der FSC verboten waren. 
Ebenso unbestritten war, dass die Sta-
tuten der FSC vorsahen, dass bei Vorfin-
den solcher Substanzen automatisch 
die Disqualifikation und die Aberken-
nung des Siegespreises erfolgt. Den Be-
troffenen waren sämtliche dieser Sta-
tutenbestimmungen, die überdies den 
internationalen Standards entsprechen, 
bekannt. In seinen Erwägungen ging das  
Gericht in grundsätzlicher Hinsicht da-
von aus, dass die ausgesprochenen 
Sanktionen des Verbandes einen wider-
rechtlichen Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte der Vereinsmitglieder be-
wirkten. Es hiess diese vorliegend aber 
gut, weil sie unbestrittenermassen sta-
tutenkonform waren (das war gar kein 
Diskussionspunkt mehr) und weil ande-
rerseits das öffentliche Interesse des 
Verbandes an der effizienten und ein-
fachen Durchsetzung der internationa-
len Dopingstandards höher zu gewich-
ten war, als das Persönlichkeitsrecht  
der Betroffenen. Somit hatte der Verein 
einen Rechtfertigungsgrund für den 
Eingriff gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB. 

Bemerkungen
Rechtspolitisch ist der Entscheid sicher 
zu begrüssen. 

Das gilt ohne Weiteres aus sportrecht-
licher Sicht. Will man auf nationaler und 
internationaler Ebene Doping ernsthaft 
und erfolgreich bekämpfen, müssen ein-
fache und praktikable Standards vorge-
geben werden, so wie sie von den mass-
geblichen internationalen und natio-
nalen Organisationen aufgestellt wer-
den. Nur so kann deren Einhaltung leicht 
überprüft und nötigenfalls auch durch-
gesetzt werden. Alles Andere würde, wie 
das Gericht ausführt,  in langwierige und  
letztlich ungerechte Verfahren ausufern, 
weil alles von den Umständen des Ein-
zelfalles abhinge. Aus diesem Grund ver-
warf das Gericht sowohl den Einwand 
der Kläger, sie würden quasi «kausal» 
haften, ihr individuelles Verschulden sei 
gar nicht geprüft worden, als auch den 
Einwand, es müsse im konkreten Einzel-
fall geprüft werden, ob die nachgewie-
sene verbotene Substanz tatsächlich ei-
ne leistungssteigernde Wirkung aufge-
wiesen habe. Beides verwarf das Gericht 
aus Praktikabili tätsgründen und aus 
Gründen der Rechts sicherheit.

Auch vereinsrechtlich ist der Ent-
scheid zu begrüssen. Gewisse ergän-
zende Überlegungen sind indessen an-
gebracht, gerade auch im Hinblick auf 
die weite Verbreitung vereinsrechtlicher 
Mitgliedschaften als Voraussetzung für 
die Ausübung der unterschiedlichsten 
Berufe weit über den professionellen 
Sport hinaus.

Die Betroffenen wiesen im vorlie-
genden Fall zurecht darauf hin, der Ver-
band habe eine Monopolstellung. Wenn 
man an Springturnieren dabei sein wol-
le, müsse man dem Verein angehören. 
Damit seien die Sanktionen mit ihren 
wirtschaftlichen Folgen für die Mit-
glieder sofort von existentieller Bedeu-
tung. Das Bundesgericht ging auf die-
sen Punkt nicht näher ein, ebenso wenig 

wie auf die Frage, ob nicht bereits mit 
der Mitgliedschaft eine Einwilligung des 
Verletzten i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB vorlie-
ge, die auch ohne Berufung auf über-
wiegende öffentliche Interessen die den 
Betroffenen bekannten und statuten-
konform ausgesprochenen Sanktionen 
legitimiert hätten. 

Dass das Bundesgericht diese Fra-
gen umschiffte und ein weitgehend un-
bestrittenes öffentliches Interesse an 
der Einhaltung der Dopingvorschriften 
annahm, verwundert nicht. Hätte es mit 
der Einwilligung des Betroffenen argu-
mentiert, hätten sich gerade im Bereich 
von Mitgliedschaften, die berufsmässig 
bedingt sind, Fragen der übermässigen 
Bindung der Vereinsmitglieder bzw. der 
Ausübung einer Monopolstellung durch 
solche Vereine gestellt. Zudem kommt 
man hier in die Nähe der Thematik, die 
unter dem Begriff «delegierte Selbst-
regulierung» diskutiert wird. Sportver-
bände, aber auch Berufsverbände, Bör-
senorganisationen oder Selbstregulie-
rungsorganisationen im Dienste der Be-
kämpfung der Geldwäscherei sind alle 
als Vereine organisiert und mit einem 
ausgebauten vereinsinternen Sankti-
onsmechanismus ausgestattet, i.d.R. so 
wie im vorliegenden Fall: Erste Instanz 
zur Verhängung von Sanktionen ist der 
Vorstand, allenfalls ein Spezialgremium 
des Vorstandes, Rekursinstanz ein 
Schiedsgericht. Sprechen nun solche 
Vereine Sanktionen aus, kann das fak-
tisch ein ganzes oder temporäres Be-
rufsverbot bedeuten, wie bspw. bei der 
Kompetenz der Börse, Händler auszu-
schliessen oder bei Sportverbänden, die 
einem Spieler ein Spielverbot auferle-
gen. Andererseits kann nicht verkannt 
werden, dass diese Vereine mehr oder 
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Fortsetzung Anpassung des Urheberrechts an 
das digitale Zeitalter
Am 1. Juli 2008 sind die neuen Bestimmungen des Urheberrechts
gesetzes (URG) in Kraft getreten. Das revidierte Urheberrecht 
wurde an die InternetAbkommen der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO) angepasst und begegnet den Heraus
forderungen der Digitaltechnologie mit einem besseren, den 
internationalen Standards entsprechenden Schutz. Zentral im 
revidierten Gesetz ist der neugeschaffene Schutz für tech
nische Massnahmen, der das Kopieren urheberrechtlich ge
schützter Werke verhindern soll. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Neuerungen dargestellt.

Schutz technischer Massnahmen
Die Digitaltechnologie hat das Verviel-
fältigen und Verbreiten von Werken der 
Literatur und Kunst ganz erheblich ver-
einfacht. Programme zur Umgehung 
von technischen Schutzmassnahmen 
wie Kopiersperren durften bisher herge-
stellt, vertrieben und gebraucht werden. 
Dies hat zu einem deutlichen Anstieg 
von Urheberrechtsverletzungen und ge-
werbsmässiger Piraterie geführt. Des-
halb hat die Unterhaltungsindustrie 
nach einem Rechtsschutz für technische 
Schutzmassnahmen verlangt, die zum 
Schutz von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken angebracht werden. Die 
Konsumenten auf der anderen Seite ha-
ben sich dagegen gewehrt, weil solche 
Schutzmassnahmen auch Kopien für den  
Eigengebrauch erschweren oder verun-
möglichen. Der Gesetzgeber hat im neu-
en URG einen Mittelweg unter Berück-
sichtigung beider Anliegen gewählt. 

Gemäss dem neu eingeführten Art. 
39a Abs. 1 URG dürfen wirksame tech-
nische Massnahmen zum Schutz von 
Werken und anderen Schutzobjekten 
nicht umgangen werden. Zu solchen 

weniger explizit eine öffentliche Auf-
gabe wahrnehmen bzw. von Gesetzes 
wegen wahrnehmen müssen – wie 
bspw. die Börse oder die Selbstregulie-
rungsorganisationen im Dienste der Be-
kämpfung der Geldwäscherei. Ein Ver-
stoss gegen deren Regeln kommt dann 
auch einem Gesetzesverstoss gleich. In 
diesen Fällen muss der Verein die Kom-
petenz zu Sanktionen haben. Daran än-
dert nichts, dass gerade im Bereich der 
Börse und Geldwäschereibekämpfung 
nicht einmal klar ist, ob solche Sank-
tionen noch als vereins- und damit pri-
vatrechtlich qualifiziert werden können 
oder ob sie nicht bereits als öffentlich-
rechtlich zu verstehen sind. 

Es wäre deshalb im vorliegenden 
Fall verdienstvoll gewesen, das Bundes-
gericht wäre bei seinem Entscheid der 
Vorinstanz gefolgt und hätte sich (auch) 
dazu geäussert, wie weit ein Verein im 
Rahmen der Vereinsautonomie bei der 
Formulierung seiner Statuten und Regle-
mente gehen darf, ohne dass diese per 
se gegen das Gesetz verstossen. Wäre 
dieser Massstab geklärt, könnten ent-
sprechende Sanktionen ohne Weiteres 
auch mit der Einwilligung des Verletz-
ten legitimiert werden, da diesfalls 
einem Vereinsmitglied entgegen gehal-
ten werden kann, es habe ja mit seiner 
Mitgliedschaft die vereinsrechtliche Re-
gelung akzeptiert. Hier wäre dann die 
Grenze bei Art. 27 ZGB, indem v.a. bei 
Zwangsmitgliedschaften gewährleistet 
werden muss, dass sich jemand nicht 
übermässig bindet. Bleibt es bei dieser 
Rechtsprechung, besteht die Gefahr, 
dass (zu) leicht überwiegende öffent-
liche Interessen angenommen werden, 
um vereinsinterne Sanktionen zu legiti-
mieren.  

von Ivo Meyer
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technischen Massnahmen zählen Zu-
gangs- und Kopiersperren, digitale  
Wasserzeichen, Verschlüsselungs-, Ver-
zerrungs- und andere Umwandlungs-
mechanismen. Verboten sind u.a. das 
Herstellen, Anbieten, Verkaufen, Verbrei-
ten und Überlassen zum Gebrauch von 
Vorrichtungen, welche das Ziel der Um-
gehung wirksamer technischer Mass-
nahmen verfolgen. Ebenso verboten ist 
die Werbung für solche Vorrichtungen. 
Das bedeutet, dass sämtliche Pro-
gramme, die einen solchen Schutz um-
gehen können, per 1. Juli 2008 grund-
sätzlich illegal sind. Verstösse gegen 
diese Bestimmungen sind strafbar und 
können mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe geahndet wer-
den. 

Das Gesetz sieht jedoch eine ge-
wichtige Ausnahme vor: Das Umge-
hungsverbot kann gegenüber denjeni-
gen Personen nicht geltend gemacht 
werden, welche die Umgehung aus-
schliesslich zum Zweck einer gesetzlich 
erlaubten Verwendung vornehmen. Der 
Erwerb und Gebrauch solcher Pro-
gramme und die Herstellung von Ko-
pien von geschützten Werken zum eige-
nen, persönlichen Gebrauch ist daher 
nach wie vor nicht verboten. Dazu ge-
hört auch der Gebrauch durch Familien-
angehörige und enge Freunde (Art. 19 
Abs. 1 lit. a URG). Wer also im Besitze 
eines zur Umgehung des Schutzes die-
nenden Programmes ist, darf dieses, 
zum Beispiel für das Decodieren von ge-
schützten DVDs, weiterhin verwenden, 
solange dies im Rahmen des Eigenge-
brauchs erfolgt.  Wie bisher sieht das 
Gesetz aber eine Entschädigung auf 
Speichermedien vor.

Die vom schweizerischen Gesetzge-
ber gewählte Lösung geht weniger weit 
als in anderen europäischen Ländern,  

in welchen zum Teil ein umfassender 
Schutz gegen die Umgehung technischer 
Massnahmen gewährt wird.

Beobachtungsstelle für technische 
Massnahmen
Um Konflikten vorzubeugen, die zwi-
schen Nutzern und Anbietern im Be-
reich der Schutzmassnahmen entstehen 
können, wurde im Zuge der Gesetzesre-
vision eine Beobachtungsstelle für tech-
nische Massnahmen geschaffen. Ihr ob-
liegt die Aufgabe, die Auswirkungen der 
Anwendung von Massnahmen wie Zu-
gangs- oder Kopiersperren auf die er-
laubten Werkverwendungen zu beob-
achten, allfällige Probleme zu orten und 
durch Vermittlung zwischen den Betrof-
fenen einvernehmliche Lösungen her-
beizuführen. Sollte sich herausstellen, 
dass diese Vermittlungstätigkeit nicht 
zum Ziel führt, kann der Bundesrat der 
Beobachtungsstelle die Kompetenz ein-
räumen, konkrete Massnahmen zu ver-
fügen.

Download von Tauschbörsen
Das Herunterladen von Werken über 
elektronische Bezahldienste bleibt legal 
und wird sogar von der gesetzlichen Ver-
gütungspflicht für das Vervielfältigen 
zum Eigengebrauch ausgenommen. Bei 
der Ausarbeitung des neuen URG war 
umstritten, ob – analog zur gesetzlichen 
Regelung in Deutschland – Kopien ab of-
fensichtlich illegalen Quellen verboten 
werden sollen. Die Befürworter eines 
solchen Verbotes machten geltend, die 
Legalisierung der Internet-Piraterie beim 
Nutzer lasse sich mit der Eigentumsga-
rantie nicht vereinbaren und behindere 
die weitere Entwicklung von legalen In-
ternetangeboten. Die Gegner hingegen 
argumentierten, es müsse beim illega-
len Upload angesetzt werden und der 

Endverbraucher solle nicht kriminali-
siert werden. Der Nationalrat hat in sei-
nen Beratungen schliesslich explizit auf 
ein Verbot des Downloads von illegaler 
Quelle verzichtet. Die Frage, ob das Her-
unterladen von illegalen Quellen verbo-
ten ist, bleibt damit der gerichtlichen 
Beurteilung vorbehalten, wobei es noch 
keine abschliessende Antwort gibt.

Neuerungen für ausübende Künstler
Eine weitere Anpassung des Urheber-
rechts betrifft die Rechte der ausü-
benden Künstler. Neben den Urhebern 
dürfen nun auch die Künstler bzw. Inter-
preten bestimmen, ob und in welcher 
Form ihre Werke und Leistungen über 
das Internet verbreitet werden dürfen. 
Neu wird ihnen ausdrücklich ein Recht 
auf Namensnennung und ein Schutz 
der Integrität ihrer künstlerischen Dar-
bietung eingeräumt. Auch Darbie-
tungen von Volkskunst sind geschützt.

Erweiterung der Schranken des  
Urheberrechtes
Das revidierte Gesetz bringt aber nicht 
nur für die Rechteinhaber, sondern auch 
für die Nutzer von geschützten Werken 
und Leistungen Verbesserungen, indem 
es den Katalog der Schutzausnahmen 
erweitert. So profitieren Sendeunterneh-
men von einem vereinfachten Rechts er-
werb, wenn sie ihr Archivmaterial online 
zugänglich machen wollen. Ein er-
leichterter Zugang ist auch für soge-
nannte «verwaiste» Werke vorgesehen, 
d.h. für Werke, deren Rechteinhaber un-
bekannt oder unauffindbar sind. Zudem 
werden Vervielfältigungen, die bei der 
Nutzung legaler Online-Angebote ent-
stehen, von der gesetzlichen Ver-
gütungspflicht für das Kopieren zum  
Eigengebrauch ausgenommen. 
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Humor
Eines Tages kommt der eine dahinter, 
dass ihn seine Frau mit dem anderen 
betrügt. Er stellt den Freund zur Rede 
und meint: «Da das Delikt im vorderen 
Zimmer mit Blick auf See begangen 
wurde, wäre in diesem Falle das See-
recht anzuwenden, das da besagt: Wer 
in fremden Gewässern fischt, dem ist 
die Rute abzunehmen.»

Darauf der andere: «Der Tatbestand ist 
richtig, nur die Örtlichkeiten stimmen 
nicht. Da es sich im hinteren Zimmer 
mit Blick auf die Berge zugetragen hat, 
ist das Landrecht anzuwenden, welches 
besagt: Wer auf fremdem Boden sät, 
dem ist wohl der Samen zu vergüten, 
die Frucht jedoch gehört dem Eigen-
tümer!»
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In eigener Sache
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass Herr Roger Meier seit 1. Juli 
2008 Partner unserer Kanzlei ist und 
freuen uns über diese Verstärkung.  
Roger Meier hat sein Studium an der 
Universität Zürich im Jahr 1996 abge-
schlossen. Das Rechtsanwaltspatent 
wurde ihm 2000 erteilt. Roger Meier 
sammelte seine ersten Berufserfah-
rungen bei Lutz Rechtsanwälte von 1996 
bis 1998. Danach war er zwei Jahre beim 
Bezirksgericht Bülach tätig, zunächst als 
Auditor, dann als juristischer Sekretär. 
Von 2000 bis 2008 arbeitete er in einer 

Anwaltskanzlei in Zürich – Zollikon, seit 
2004 als Partner. Seit Mitte 2008 ist Ro-
ger Meier wieder bei Lutz Rechtsanwäl-
te, nunmehr als Partner. Er ist Dozent 
für Wirtschaftsrecht an der Höheren 
Fachschule Dietikon. Seine bevorzugten 
Arbeitsgebiete sind Beratung und Pro-
zessführung in Zivil- und Handelssa-
chen, Gesellschafts- und Handelsrecht, 
Insolvenz- und Konkursrecht, Zivilrecht 
inkl. Familien- und Erbrecht sowie Ar-
beitsrecht. Er spricht und berät in 
Deutsch und Englisch. 
 


